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Zum Titelblatt

Der Felsen im Park heißt jetzt „Waldbrücke“.
Auf Initiative und in Organisation des Geoumweltparks Vogtland ist der 
Parkfelsen seit Anfang September ein erfasstes Geotop und hat einen 
Namen. Die Nummer lautet 1237 und der Name „Waldbrücke“. 
Der Name war eine von vielen Ideen aus der Grundschule "Otto Schü-
ler". Die Abstimmung über den Gewinner-Namen übernahmen auch 
die Grundschüler und die Entscheidung entfiel auf Waldbrücke. 

Friedhofsverwaltung informiert
Die Friedhofsverwaltung der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde 
Falkenstein-Grünbach plant einen Friedhofseinsatz und bittet um Un-
terstützung: 
Samstag, 12.11.2022 von 08.00 bis 12.00 Uhr 

Kontakt: 
Kirchgemeinde Falkenstein- Grünbach
Pfarramt
Am Markt 2, 08223 Falkenstein
Telefon: 03745/6778 

SATZUNG
zur 2. Änderung der Satzung über die 
Betreuung von Kindern und die  
Erhebung von Elternbeiträgen in den  
Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft 
der Gemeinde Ellefeld 

Betreuungs- und Elternbeitragssatzung 
der Gemeinde Ellefeld

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (Sächs-
GVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Febru-
ar 2022 (SächsGVBl. S. 134) und § 15 des Sächsischen Gesetzes zur För-
derung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertages-
einrichtungen – SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225) zuletzt geändert durch Artikel 13 des 
Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) wird durch Beschluss des 
Gemeinderates vom 07.09.2022 folgende Änderungssatzung erlassen:

Inhaltsübersicht
§ 1 Änderungsbestimmungen
§ 2 Inkrafttreten

§ 1 Änderungsbestimmungen
Die Satzung über die Betreuung von Kindern und die Erhebung von 
Elternbeiträgen in den Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der 
Gemeinde Ellefeld vom 22.03.2018, veröffentlicht im Amtsblatt der Ge-
meinde „Ellefelder Bote“ vom 17.04.2018, zuletzt geändert durch die 
1. Änderungssatzung vom 01.11.2019, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Gemeinde „Ellefelder Bote“ vom 12.11.2019 wird wie folgt geändert:

Die Anlage 1 zur Satzung über die Betreuung von Kindern und die Erhe-
bung von Elternbeiträgen in den Kindertageseinrichtungen in Träger-
schaft der Gemeinde Ellefeld Betreuungs- und Elternbeitragssatzung 
für Kindertageseinrichtungen erhält folgende neue Fassung:

Aus dem RAthAus

Ellefeld begrüßt neue Erdenbürger

Die Gemeindeverwaltung übermittelt die herzlichsten 
Glückwünsche.

Joana Danisch, geb. 09.09.2022  Foto: privat

Gemeindeverwaltung Ellefeld

Sprechzeiten 
Montag: nach Vereinbarung
Dienstag: 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch: 09.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag: 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr 

Terminvereinbarung erwünscht: Telefon 0 37 45 / 78 11 0

 .....................................................................................................................

Informationen 
Informationen sind aktuell und regelmäßig auf der Internet-
seite der Gemeinde Ellefeld www.ellefeld.de zu finden. Ger-
ne können Sie auch in den sozialen Netzwerken Facebook, 
Instagram und Twitter der Gemeinde Ellefeld folgen und In-
formationen erhalten. 

Der Bürgermeister Jörg Kerber steht Ihnen gern persönlich 
nach Terminvereinbarung, telefonisch oder per Mail für An-
fragen, Anliegen oder Anregungen zur Verfügungen. 
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„Übersicht der Elternbeiträge

Anlage 1 zur Satzung über die Betreuung von Kindern und die Er-
hebung von Elternbeiträgen in den Kindertageseinrichtungen in 
Trägerschaft der Gemeinde Ellefeld

Betreuungs- und Elternbeitragssatzung für Kindertageseinrich-
tungen vom 08.09.2022, mit Wirkung zum 01.01.2023

Kinder- 
krippe

Anzahl  
Kinder

Monatsbeitrag 
Familien

Monatsbeitrag  
Alleinerziehende

9,0 Std. 1. Kind 225,98 € 203,38 €

 2. Kind 135,59 € 112,99 €

 3. Kind 45,20 € 22,60 €

 4. Kind beitragsfrei beitragsfrei

6,0 Std. 1. Kind 150,65 € 135,59 €

 2. Kind 90,39 € 75,33 €

 3. Kind 30,13 € 15,07 €

 4. Kind beitragsfrei beitragsfrei

4,5 Std. 1. Kind 112,99 € 101,69 €

 2. Kind 67,79 € 56,50 €

 3. Kind 22,60 € 11,30 €

 4. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Kinder-
garten

Anzahl 
 Kinder

Monatsbeitrag 
Familien

Monatsbeitrag  
Alleinerziehende

9,0 Std. 1. Kind 109,85 € 98,87 €

 2. Kind 65,91 € 54,93 €

 3. Kind 21,97 € 10,99 €

 4. Kind beitragsfrei beitragsfrei

6,0 Std. 1. Kind 73,23 € 65,91 €

 2. Kind 43,94 € 36,62 €

 3. Kind 14,65 € 7,32 €

 4. Kind beitragsfrei beitragsfrei

4,5 Std. 1. Kind 54,93 € 49,43 €

 2. Kind 32,96 € 27,47 €

 3. Kind 10,99 € 5,49 €

 4. Kind beitragsfrei beitragsfrei

Hort Anzahl  
Kinder

Monatsbeitrag 
Familien

Monatsbeitrag  
Alleinerziehende

6,0 Std. 
mit Frühhort

1. Kind 59,32 € 53,39 €

2. Kind 35,59 € 29,66 €

 3. Kind 11,86 € 5,93 €

 4. Kind beitragsfrei beitragsfrei

5,0 Std.
ohne Frühhort

1. Kind 49,43 € 44,49 €

2. Kind 29,66 € 24,72 €

 3. Kind 9,89 € 4,94 €

 4. Kind beitragsfrei beitragsfrei“

§ 2 Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Ellefeld, 08.09.2022

Jörg Kerber 
Bürgermeister 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO we-

gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat, oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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§ 5  Aufgaben des Bürgermeisters
(1) Der Bürgermeister ist für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben 

und den ordnungsmäßigen Gang der Gemeindeverwaltung ver-
antwortlich und regelt die innere Organisation der Gemeindever-
waltung. Er erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung und die ihm sonst durch Rechtsvorschrift oder 
vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben.

(2)  Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung 
dauernd übertragen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der 
laufenden Verwaltung handelt:
1.  Bewirtschaftung der Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt 

innerhalb der durch den Haushaltsplan festgesetzten Budgets 
mit Ausnahme der
a) Entscheidung über die Ausführung von investiven Maßnah-

men bei Gesamtkosten von mehr als 10.000,00 Euro,
b) Vergabe von Aufträgen über Leistungen (Lieferungen 

und Dienstleistungen) bei Auftragswerten von mehr als 
10.000,00 Euro.

c) Vergabe der Bauleistungen bei Auftragswerten von über 
10.000,00 Euro einschließlich der mit der Baumaßnahme 
zusammenhängenden und im Auftragswert untergeordne-
ten Leistungen,

2.  die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen 
Auszahlungen bis zu 3.000,00 Euro im Einzelfall, soweit sie nicht 
innerhalb des Budgets gedeckt werden können,

3. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendun-
gen bis zu 3.000,00 Euro im Einzelfall, soweit die wirtschaftliche 
Verursachung noch nicht eingetreten ist und eine Deckung in-
nerhalb des Budgets nicht möglich ist,

4.  die Bestätigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendun-
gen, soweit deren wirtschaftliche Verursachung bereits einge-
treten ist, bis zu 3.000,00 Euro im Einzelfall, und eine Deckung 
innerhalb des Budgets nicht möglich ist,

5.  die Ernennung, Einstellung, Höhergruppierung, Entlassung und 
sonstige personalrechtliche Entscheidungen von Beschäftigten 
bis Entgeltgruppe 9 der jeweils gültigen Tarifverträge sowie von 
Aushilfen, Auszubildenden, Praktikanten und anderen in Aus-
bildung stehenden Personen, 

6.  die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvor-
schüssen sowie von Unterstützungen und Arbeitgeberdarle-
hen im Rahmen der vom Gemeinderat erlassenen Richtlinien,

7.  die Bewilligung von nicht durch das Budget gedeckten Zu-
schüssen bis zu 500,00 Euro im Einzelfall,

8.  die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu zwei Mona-
ten in unbeschränkter Höhe und bis zu sechs Monaten bis zu 
einem Höchstbetrag von 1.500,00 Euro,

9.  den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschla-
gung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreitigkeiten 
und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die 
Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zu-
geständnis der Gemeinde im Einzelfall nicht mehr als 1.500,00 
Euro beträgt,

10. die Veräußerung und dingliche Belastung, der Erwerb und 
Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten 
zum Verkehrswert bis zu 500,00 Euro im Einzelfall,

11.  Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder bewegli-
chem Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- oder Pachtwert 
von 1.000,00 Euro im Einzelfall,

12.  die Veräußerung von sonstigen Teilen des Anlagevermögens 
zum Verkehrswert bis zu 1.000,00 Euro im Einzelfall,

13.  die Bestellung von Sicherheiten, die Übernahme von Bürgschaf-
ten und von Verpflichtungen aus Gewährverträgen und den 
Abschluss der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-
geschäfte, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 2.500,00 Euro 
nicht übersteigen,

14.  die Erteilung widerruflicher Genehmigungen für die Verwen-
dung des Wappens der Gemeinde.

HAUPTSATZUNG 
der Gemeinde Ellefeld

Aufgrund von § 4 Abs. 2 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134), hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Ellefeld am 07.09.2022 die folgende Hauptsatzung beschlossen:

Inhaltsübersicht

ERSTER TEIL - ORGANE DER GEMEINDE
§ 1 Organe der Gemeinde

ERSTER ABSCHNITT - GEMEINDERAT
§ 2 Rechtsstellung und Aufgaben des Gemeinderates
§ 3 Zusammensetzung des Gemeinderates

ZWEITER ABSCHNITT - BÜRGERMEISTER
§ 4 Rechtsstellung des Bürgermeisters
§ 5 Aufgaben des Bürgermeisters
§ 6 Stellvertretung des Bürgermeisters
§ 7 Gleichstellungsbeauftragter

ZWEITER TEIL - MITWIRKUNG DER EINWOHNER
§ 8 Einwohnerversammlung
§ 9 Einwohnerantrag
§ 10 Bürgerbegehren

DRITTER TEIL - SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 11  Inkrafttreten
§ 12 Sprachliche Gleichstellung
 

ERSTER TEIL - ORGANE DER GEMEINDE

§ 1  Organe der Gemeinde
Organe der Gemeinde sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

ERSTER ABSCHNITT - GEMEINDERAT

§ 2  Rechtsstellung und Aufgaben des Gemeinderates
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan 
der Gemeinde. Er führt die Bezeichnung Gemeinderat. Der Gemein-
derat legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und 
entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der 
Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Gemeinderat 
bestimmte Angelegenheiten überträgt. Der Gemeinderat überwacht 
die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Miss-
ständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseitigung durch den 
Bürgermeister.

§ 3  Zusammensetzung des Gemeinderates
(1) Der Gemeinderat besteht aus den Gemeinderäten und dem Bür-

germeister als Vorsitzenden.
(2) Die Zahl der Gemeinderäte wird gemäß § 29 Abs. 3 SächsGemO auf 

16 festgelegt.

ZWEITER ABSCHNITT - BÜRGERMEISTER

§ 4  Rechtsstellung des Bürgermeisters
(1)  Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates und Leiter 

der Gemeindeverwaltung. Er vertritt die Gemeinde.
(2)  Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Seine Amts-

zeit beträgt sieben Jahre.
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(3)  Der Bürgermeister muss Beschlüssen des Gemeinderates wider-
sprechen, wenn er der Auffassung ist, dass sie rechtswidrig sind; er 
kann ihnen widersprechen, wenn er der Auffassung ist, dass sie für 
die Gemeinde nachteilig sind. Der Widerspruch muss unverzüglich, 
spätestens jedoch binnen zwei Wochen nach Beschlussfassung ge-
genüber den Gemeinderäten ausgesprochen werden. Der Wider-
spruch hat aufschiebende Wirkung. Gleichzeitig ist unter Angabe 
der Widerspruchsgründe eine Sitzung einzuberufen, in der erneut 
über die Angelegenheit zu beschließen ist; diese Sitzung hat spä-
testens vier Wochen nach der ersten Sitzung stattzufinden. Ist nach 
Ansicht des Bürgermeisters auch der neue Beschluss rechtswidrig, 
muss er ihm erneut widersprechen und unverzüglich die Entschei-
dung der Rechtsaufsichtsbehörde über die Rechtmäßigkeit herbei-
führen. 

(4)  Der Bürgermeister entscheidet an Stelle des Gemeinderats in drin-
genden Angelegenheiten nach den Vorschriften des § 52 Abs. 4 
SächsGemO.

(5)  Der Bürgermeister hat den Gemeinderat über alle wichtigen, die 
Gemeinde und ihre Verwaltung betreffenden Angelegenheiten 
zu informieren. Bei wichtigen Planungen und Vorhaben ist der  
Gemeinderat frühzeitig über die Absichten und Vorstellungen der 
Gemeindeverwaltung und laufend über den Stand und den Inhalt 
der Planungsarbeiten zu informieren, § 52 Abs. 5 SächsGemO.

§ 6  Stellvertretung des Bürgermeisters
(1)  Der Gemeinderat bestellt aus seiner Mitte drei Stellvertreter des 

Bürgermeisters. Die Stellvertretung beschränkt sich auf die Fälle der 
Verhinderung beim Vorsitz im Gemeinderat, bei der Vorbereitung 
der Sitzungen des Gemeinderates sowie bei der Repräsentation der 
Gemeinde. 

(2)  Für die Stellvertretung bei Verhinderung des Bürgermeisters im 
Übrigen bestellt der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Ge-
meinderat einen Bediensteten.

§ 7  Gleichstellungsbeauftragter
(1)  Der Gemeinderat bestellt einen Beauftragten für die Gleichstellung 

von Frau und Mann. Der Beauftragte ist ehrenamtlich tätig.
(2)  Der Gleichstellungsbeauftragte wirkt auf die Verwirklichung des 

Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Zu-
ständigkeitsbereich der Gemeinde hin.

(3)  Der Gleichstellungsbeauftragte ist in der Ausübung seiner Tätigkeit 
unabhängig. Er hat das Recht, an den Sitzungen des Gemeinderates 
und der für seinen Aufgabenbereich zuständigen Ausschüsse mit 
beratender Stimme teilzunehmen. Ein Antrags- oder Stimmrecht 
steht dem Gleichstellungsbeauftragten dabei nicht zu. Die Gemein-
deverwaltung unterstützt den Gleichstellungsbeauftragten bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben.

ZWEITER TEIL - MITWIRKUNG DER EINWOHNER

§ 8  Einwohnerversammlung
Allgemein bedeutsame Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Ein-
wohnern erörtert werden. Zu diesem Zweck soll der Gemeinderat min-
destens zweimal im Jahr eine Einwohnerversammlung anberaumen. 
Eine Einwohnerversammlung ist anzuberaumen, wenn dies von den 
Einwohnern beantragt wird. Der Antrag muss unter Bezeichnung der 
zu erörternden Angelegenheiten schriftlich eingereicht werden. Der 
Antrag muss von mindestens fünf vom Hundert der Einwohner, die das 
16. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet sein.

§ 9  Einwohnerantrag
Der Gemeinderat muss Gemeindeangelegenheiten, für die er zustän-
dig ist, innerhalb von drei Monaten behandeln, wenn dies von den Ein-
wohnern beantragt wird. Der Antrag muss unter Bezeichnung der zu 
behandelnden Angelegenheit schriftlich eingereicht werden. Der An-
trag muss von mindestens fünf vom Hundert der Einwohner, die das  
16. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet sein.

§ 10  Bürgerbegehren
Die Durchführung eines Bürgerentscheides nach § 24 SächsGemO kann 
schriftlich von den Bürgern der Gemeinde beantragt werden (Bürger-
begehren). Das Bürgerbegehren muss von mindestens fünf vom Hun-
dert der Bürger der Gemeinde unterzeichnet sein.

DRITTER TEIL - SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 11  Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Ellefeld vom 
09.03.2017 außer Kraft.

§ 12  Sprachliche Gleichstellung
Soweit in dieser Satzung aus Vereinfachungsgründen nur die jeweils 
männliche Form eines Begriffs verwendet wurde, steht dieser Begriff 
auch für die weibliche Form des entsprechenden Wortes.

Ellefeld, 08.09.2022

Jörg Kerber 
Bürgermeister 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO we-

gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat, oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 

Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bauprojekt Hauptstraße 34
Vergabe von Bauleistungen Gewerk 01  
Abbruch und Beräumung

Für unser Projekt 'H34' wurden in der letzten Gemeinderatssitzung am 
05.10.2022 Bauleistungen vergeben. Nachdem im Juni eine Ausschrei-
bung für Rückbau und Rohbau aufgrund zu hoher Kosten (bezogen 
auf die Kostenberechnung) aufgehoben wurde und die Leistung nicht 
vergeben werden konnte, wurden für die jüngste Ausschreibung wirt-
schaftliche Angebote abgegeben. Dem wirtschaftlichsten Angebot 
von der Lengenfelder Recycling & Abbruch GmbH mit rund 116.500 € 
wurde der Zuschlag für Abbruch und Beräumung erteilt. Die Arbeiten 
beginnen Ende Oktober und sollen möglichst in diesem Jahr noch ab-
geschlossen werden.
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Durch Komplettrückbau und erneute Ausschreibung, getrennt in 
"Rückbau" und "Rohbau", wurden nach jetzigem Stand Einsparungen 
erzielt.
Die Tragwerksplanung hatte im Laufe des Planungsprozesses ergeben, 
dass maximal drei Außenwände erhalten werden könnten – allerdings 
wäre dazu eine kostenintensive Stützkonstruktion während des Ab-
bruchs und des Rohbaus erforderlich gewesen. Zudem hätte der Bau-
grund des Gebäudes mit Mikrobohrpfählen verstärkt werden müssen. 
Deshalb haben wir uns zusammen mit dem Projektsteuerungs büro 
aus Oelsnitz und den Architekten aus Plauen für die wirtschaftlichste 
Lösung entschieden: Gebäude komplett zurück- und danach neu auf-
bauen. Die Bauleistungen für den Rohbau sollen im Januar 2023 ausge-
schrieben werden.

Aus dem GemeindeRAt

Beschlüsse 

Die Beschlüsse der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung können 
die Ellefelder Bürger auf der Internetseite der Gemeinde Ellefeld oder 
im Rathaus im Hauptamt während der Sprechzeiten einsehen.

Informationen

Neue Hauptsatzung und neue Geschäftsordnung

Die Hauptsatzung der Gemeinde Ellefeld und die Geschäftsordnung 
des Gemeinderates wurden aufgrund der Sächsischen Kommunal-
rechtsnovelle (Februar 2022) geändert und angepasst.
Dabei wurden unter anderem die Quoren für die Beantragung von Ein-
wohnerversammlung, Einwohnerantrag und Bürgerbegehren herab-
gesetzt, jeweils von zehn vom Hundert der Einwohner auf fünf vom 
Hundert der Einwohner.
Die drei Stellvertreter des Bürgermeisters, gewählt aus der Mitte des 
Gemeinderates, sind seit der letzten Gemeinderatswahl Maria Tittel, 
Jürgen Mädler und Bernd Bauer. Deren Stellvertretung beschränkt sich 
auf die Fälle der Verhinderung beim Vorsitz im Gemeinderat, bei der 
Vorbereitung der Sitzungen des Gemeinderates sowie bei der Reprä-
sentation der Gemeinde. Für die Stellvertretung bei Verhinderung des 
Bürgermeisters im Übrigen bestellte der Bürgermeister im Einverneh-
men mit dem Gemeinderat Heike Strauch-Laschewski zu seiner Stell-
vertreterin.
Der Gemeinderat bestellte außerdem Daniela Schreiter zur Gleichstel-
lungsbeauftragten.

Erhöhung der Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen in 
Trägerschaft der Gemeinde Ellefeld zum 01.01.2023 

Die ungekürzten Elternbeiträge sollen bei Krippen mindestens 15 und 
höchstens 23 %, bei Kindergärten für die Zeit vor dem Schulvorberei-
tungsjahr mindestens 15 und höchstens 30 % sowie bei Kindergärten 
im Schulvorbereitungsjahr und Horten höchstens 30 % der zuletzt be-
kannt gemachten Personal- und Sachkosten betragen. 
Nach eingehender Prüfung und Diskussion müssen die Elternbeiträge 
deshalb ab 01.01.2023 angepasst werden. Die ungekürzten Elternbei-
träge in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Elle-
feld betragen sodann bei Krippe 18,00 %, bei Kindergarten 21,00 % und 
bei Hort 21,00 % der Personal- und Sachkosten.
Die zu zahlenden Beiträge können der Anlage 1 der 2. Änderung der 
Satzung über die Betreuung von Kindern und die Erhebung von El-
ternbeiträgen in den Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Ge-
meinde Ellefeld entnommen werden. (veröffentlicht in diesem Amts-
blatt)

Nächster Sitzungstermin mit
Einwohnerfragestunde

02.11.2022 - Ort und Zeit entnehmen Sie bitte den Schaukästen bzw. 
der Internetseite der Gemeinde Ellefeld.

ich lebe GeRn in ellefeld

Herbstwanderung der Senioren

Zum Abschluss der Wandersaison treffen sich die Seniorinnen und Seni-
oren zu einer Wanderung in den Herbst am 26. Oktober 2022 um 09.30 
Uhr an der Turnstraße. Die angedachte Tour muss aus gegebenem An-
lass geändert werden. Wir treffen uns mit dem PKW an der Turnhalle 
und fahren nach Grünbach bis zum dortigen Haltepunkt der Bahn. Der 
anschließende Wanderweg führt zur Göltzsch und von dort entlang bis 
zu den Rissfällen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der Bauern-
schänke führt ein direkter Weg zurück zum Parkplatz in Grünbach. Bei 
Regenwetter wird eine Alternative angeboten. Mögliche Interessenten 
treffen sich 1 ½ Stunde später ebenfalls an der Turnhalle zur gemein-
sam Fahrt zum Mittagessen in der Bauernschänke.  

Dr. Rüdiger Hüttner 
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Vom Ellefelder Winkel zum Wohngebiet 
Winkelgasse
Im alten Ellefelder Winkel befanden sich früher die Bauerngüter von  
Richard Luderer (Steidel), Oskar Luderer (Docke) und Eduard Geyer. 

Das nachfolgende Foto zeigt auf der linken Seite das Haus von Oskar 
Luderer und rechts das von Eduard Geyer. Die Flurstücke dieser drei 
Bauerngüter reichten von der Winkelgasse bis zum heutigen Flugplatz.

Aus dem Jahr 1997 

 

Aus dem Jahr 1950 - Blick auf die Winkelgasse

Das Bauerngut Luderer (Steidel) befindet sich an der Winkelgasse 10 
und hatte 1956 eine Größe von 19 Hektar. Das Gut war immer in Fami-
lienbesitz der Luderers: 1841 Johann Gottlob, später Karl August, Franz 
Eduard, Richard, Gerhard und heute Michael Luderer. Das Wohn- und 
Stallgebäude wurde 1937 neu errichtet, nachdem das alte Haus infol-

ge Blitzschlags bis auf die Grundmauern niederbrannte. Zu DDR-Zei-
ten gab es für die Bauern ein staatlich verordnetes Ablieferungssoll für 
alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Da die vorhandenen Stallungen 
für die Haltung zusätzlicher Viehbestände nicht ausreichten, musste 
Gerhard Luderer 1952 den Neubau eines Schweine- und Hühnerstalls 
durchführen. Der Bauernhof wird heute hobbymäßig von Michael  
Luderer bewirtschaftet. Teile der Flächen sind verpachtet.

An der Winkelgasse 11 befand sich der Bauernhof Luderer (Docke). Seit 
1846 waren die Besitzer Franz Ferdinand Luderer, Christiane Gottliebe 
Luderer, Oskar Albin Luderer und nach Oskars Tod eine Erbengemein-
schaft. Kurt Luderer bewirtschaftete den Hof bis 1960 und trat dann der 
LPG „Göltzschtal“ Ellefeld bei. Das alte Haus mit Scheune wurde in den 
1980er Jahren abgerissen und ein neues Wohnhaus errichtet.

Eduard Geyer hatte seinen Bauernhof an der Winkelgasse 9. Nach sei-
nem Tod kauft die Gemeinde Ellefeld im Jahr 1928 das Geyersche Gut 
für 30.000 M. Felix Morgner, der Geyers Lix und seine Töchter, die Geyers 
Weiber, waren Nachkommen vom Eduard Geyer. Sie bewirtschafteten 
die Flurstücke des Gutes bis in die 1980er Jahre. 

Die ganze Familie lebte mit ihren Tieren in dem kleinen Haus mit ange-
bautem Stallgebäude an der Lindenstraße. An der Winkelgasse 7 be-
saßen sie noch ein schönes Wohnhaus (das „gute Haus“), in dem aber 
niemand wohnte. In dem Garten dieses Grundstücks war der Platz für 
ihre Schafe, allerlei Unrat und ihre zahlreichen Transportfahrzeuge, wie 
Handwagen, alte Kinderkutschen und Sportwagen, mit denen sie die 
Küchenabfälle (Schäler) im gesamten Ort zur Fütterung ihrer Tiere sam-
melten. Deshalb waren sie unter dem Spitznamen „Schäler-Weiber“ in 
Ellefeld bekannt.
Die zum Geyerschen Gut gehörende Feldscheune brannte 1978 nieder. 
Neben Heu und Stroh befanden sich in der Scheune jede Menge Wehr-
machtsbestände, wie Decken und Säcke mit aufgedruckten Symbolen. 
Diese Gegenstände hatten die Geyers Weiber im Jahr 1945 bei der Auf-
lösung des Lagers der Wehrmacht im Gasthof Reichsadler empfangen.



EllEfEldEr BotE • Jahrgang 2022 • nummEr 10 sEItE 8

Das ehemals Geyersche und später gemeindeeigene Wohnhaus Win-
kelgasse 9 war vermietet und wurde im Jahr 2000 abgerissen. Heute 
steht dort der Neubau eines hübschen Häuschens.

Anblick Winkelgasse 2022 Foto: Heinrich Kerber 

Anblick Winkelgasse 1996  Fotos: Archiv Heimatfreunde 

Für die Erschließung des Wohngebietes Winkelgasse wurden von der 
Gemeinde Ellefeld Flächen des ehemaligen Luderer-Dockeschen Gutes 
erworben. Am 13. Mai 1997 erfolgte der 1. Spatenstich.

An den neu angelegten Straßen Lutherring, Birkenweg und Eschenweg 
wurden von 1997 bis 2022  27 Eigenheime errichtet. 

Im März 2010 war Baubeginn für das Medizinische Versorgungszent-
rum am Eschenweg. Die Anlage des Gebietes Winkelgasse hat zur Ver-
schönerung unseres Heimatortes Ellefeld beigetragen.

Brigitte Thoß

Bewegt ins Wochenende 
… eine Einladung!
Seit einigen Jahren nun schon gehört der „Bewegte Start in’s Wochen-
ende“ zum sportlichen Angebot in unserer Gemeinde. Auch heute 
möchte ich Sie wieder einladen, dabei zu sein. Der KAHA®-Kurs ist für je-
den möglich und eine Wohltat für Körper, Geist und Seele. Inspiriert ist 
dieser Kurs von Thai Chi, Qi Gong, dem klassischen Yoga und vom Haka. 
Fließende Bewegungen dehnen und entspannen, fördern Körperwahr-
nehmung und Balance, kraftvolle Elemente stärken die Muskulatur. 
Probieren Sie es aus und seien Sie dabei. Bei schönen Wetter treffen wir 
uns 10:00 Uhr im Ellefelder Park. Wird es kalt, nass oder winterlich findet 
die Stunde in der Grundschule statt. An dieser Stelle bedanke ich mich 

ganz herzlich bei unserer Gemeinde, die uns die Möglichkeit schafft, 
der Turnraum in der Schule nutzen zu können. Eine tolle Unterstützung. 
Ich freu mich auf Sie und die gemeinsame, wohltuende Zeit.
Termine: 29.10., 05., 19., 26.11., 10. und 17.12.2022

 
Ihre Ellefelderin Antje Seidel

Ellefelder Tauschbank 
In der „Buchhaltestelle“ an der Hauptstraße befindet sich ein Ort zum 
Geben und Nehmen. Bitte das monatliche Motto beachten.

Grundschule "Otto Schüler" 
Tag der offenen Tür an der  
Grundschule "Otto Schüler" in Ellefeld

Am 16.09.2022 war es endlich wieder soweit, 
die Schule öffnete die Türen für Eltern, Ge-

schwister, Großeltern und interessierte Gäste. Im Rahmen der Paten-
schaft für die Felsenbrücke im Ellefelder Park, deren Namensgeber 
die Grundschule war, fand in der Schule eine Projektwoche zum The-
ma „Steine“ statt. In dieser Woche erfuhren die Schüler und Schüle-
rinnen viel Neues und spannendes zum Thema Steine. Sie beschäftig-
ten sich mit Steinen auf die verschiedensten Arten und es gab natür-
lich auch Exkursionen zum Topasfelsen und in das Mineralienmuseum 
am Schneckenstein. Mitgebrachte Steine konnten vom Steinexperten 
Herrn Schüler bestimmt werden. 
Am Tag der offenen Tür durften dann die erstellten Arbeiten besichtigt 
werden. Alle vier Klassen präsentierten ihre Ausstellungsstücke. Zu se-
hen waren wunderschöne und kreativ bemalte Steine, Steinmmänn-
lein, Wandplakate zur Entstehung der Gesteine, Spiele mit Steinen, Ge-
dichte und Zeichnungen mit Steinmotiven, Bilder aus gelegten Steinen 
und noch vieles mehr. Auch Förder- und Unterrichtsmaterial durfte be-
sichtigt und ausprobiert werden. Die Welt der Musik betrat man im Mu-
sikzimmer. Hier konnte man eine Zeitreise mit Hilfe der Musikbücher 
machen und sich die verschiedensten Musikinstrumente zeigen lassen. 
Die Besucher waren von den selbsterstellten Arbeiten der Schüler und 
Schülerinnen begeistert und waren sehr interessiert. 
Ein großes Dankeschön gilt dem Team der Grundschule, den Schülerin-
nen und Schülern, die zum Tag der offenen Tür die Gäste und Besucher 
herumgeführt haben, Herrn Schüler, der uns an seinem großen Wissen 
über Steine teilhaben ließ und somit allen, die zum Erfolg der Veranstal-
tung beitrugen.

Grundschule 
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Fotos: Grundschule "Otto Schüler" 

Literaturwagen steht auf dem Stundenplan

Am Dienstag, den 27.09.2022 war die Grundschule "Otto Schüler" in 
Ellefeld eine Haltestelle des Literaturwagens. Zu Gast war die Autorin 
Anja Janotta. Bei ihrer Lesung lauschten etwa 35 Kinder aus den Klas-
sen 3 und 4 erwartungsvoll. Anja Janotta stellte hier ihr erstes Buch 
„Linksleseecke oder die Sache mit den Borten und Wuchstaben“ vor. 
Die Autorin war über die Aufmerksamkeit und Beteiligung der Schü-
lerinnen und Schüler begeistert. Auch die Kinder hatten große Freude 
und beteiligten sich interessiert. 

Grundschule

Foto: Grundschule "Otto Schüler" 

Aus dem VeReinsleben

Turnverein Ellefeld e. V. 
Abteilung Handball

Hallo Mädels! Hallo Jungs!

LUST AUF HANDBALL?
Dann schaut vorbei!  Wir freuen uns auf euch!

Jeden Dienstag wird in der Turnhalle Ellefeld trainiert. 
 

Trainingszeiten
AK E   8-11 Jahre 15.30 Uhr - 17.00 Uhr
AK D 12-13 Jahre 15.30 Uhr - 17.00 Uhr

Starke Teams und qualifizierte Trainer erwarten euch! Bis bald!
Die Handballerinnen und Handballer des TV Ellefeld  

laden euch zum Schnuppern ein!
TV Ellefeld

Hallo Mädels!     Hallo Jungs! 

LUST AUF HANDBALL? 
Dann schaut vorbei!  Wir freuen uns auf euch! 

Jeden Dienstag wird in der Turnhalle Ellefeld trainiert.  

 
Trainingszeiten 

AK E   8-11 Jahre  15.30 Uhr-17.00 Uhr 
AK D 12-13 Jahre  15.30 Uhr-17.00 Uhr 
Starke Teams und qualifizierte Trainer erwarten euch! 

    Bis bald! 
Die Handballerinnen und Handballer des TV Ellefeld 
laden euch zum Schnuppern ein! 

 WIR FÜR ELLEFELD e. V.
Einladung zum Kartenspiel

Der Verein WIR FÜR ELLEFELD e.V. verschenkt Zeit …. 

Das Bild entstand beim 1. Rommé-Nachmittag im September. 
Foto: WIR FÜR ELLEFELD e.V. 
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Neben unserem Angebot „Ellefelder besuchen Ellefelder“ nehmen sich 
unsere beiden Mitglieder Sylke Bauer und Bärbel Schädlich sehr gerne 
Zeit und laden zum Romménachmittag ein. 

Der nächsten Nachmittage 
finden am 09.11.2022 sowie am 14.12.2022 statt.

Zeit: 15.00 Uhr 
Ort: Vereinszimmer der Turnhalle Ellefeld

Sollten Sie das Kartenspiel nicht beherrschen, aber dennoch an einem 
gemeinsamen Nachmittag interessiert sein - kein Problem - bei uns 
sind alle willkommen. 

Gern spielen wir auch mal Rummikub (das ist Rommé, welches mit Zah-
lensteinchen gespielt wird) … außer Beschiss,machen wir alles mit. Wer 
Karten oder ein Rummikub mitbringen kann, sehr gerne! Bei Bedarf ist 
auch ein Hol- und Bringedienst möglich. 

Eine Anmeldung ist erwünscht bei Sylke Bauer (Telefon: 71045) oder 
Bärbel Schädlich (Telefon: 73958). Über eine rege Teilnahme würden 
wir uns sehr freuen.

WIR FÜR ELLEFELD e. V.

JubilARe

Die Gemeindeverwaltung gratuliert den Jubilaren
recht herzlich zum Geburtstag

und wünscht für das neue Lebensjahr alle Gute und viel Gesundheit.

70. Jubiläum  Kellner, Konrad  *04.11.1952
70. Jubiläum  Schütz, Roland  *14.11.1952
70. Jubiläum  Hernes, Gabriele  *15.11.1952
80. Jubiläum  Stüber, Brigitte  *21.11.1942
85. Jubiläum  Groß, Käthe  *23.11.1937
90. Jubiläum  Schrader, Renate  *25.11.1932

Rufbereitschaft - Allgemeinmedizin
Tel.-Nr.  116117, 03741/457222

Montag, Dienstag, Donnerstag: 19.00 - 07.00 Uhr

Mittwoch, Freitag:  14.00 - 07.00 Uhr

Samstag 07.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr:

für Rodewisch, Auerbach, Ellefeld, Falkenstein, Treuen

KiRchliche nAchRichten

Gedanken zum Monatsspruch im Oktober  
Offenbarung 15, 7 
Liebe Leserinnen und Leser!
Erscheint über Ellefeld ein Regenbogen am Himmel, staunen wir und 
freuen uns daran - die Kinder wie die Erwachsenen und die Erwachse-
nen mitunter wie Kinder. Dabei können uns die Meteorologen sehr ge-
nau das Phänomen der Entstehung eines Regenbogens erklären. Doch 
selbst die wissenschaftlich-physikalische Erklärung mindert nicht im 
geringsten das Staunen und die Freude. 
Wer in der Bibel ein wenig bewandert ist, denkt beim Regenbogen na-
türlich an die Geschichte von Noah und der Sintflut. Aber nach der ver-
heerenden Flut - heißt es - setzte Gott seinen Bogen in den Himmel 
als Zeichen seines Friedensbundes mit der Menschheit und der Bewah-
rung seiner Schöpfung. 
Und noch immer lädt uns ein jeder Regenbogen ein, der Schönheit der 
Schöpfung Gottes inne zu werden, zu staunen und uns daran zu freu-
en. Und es bedarf schlicht der Wahrnehmung des Glaubens, dann ein-
zustimmen in das Loblied derer, die hoffen auf die Überwindung alles 
Zerstörerischen in der Welt und Gott die Vollendung seiner guten Ab-
sichten mit uns und der gesamten Schöpfung zutrauen: 

Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, 
du Herrscher über die ganze Schöpfung.
Gerecht und zuverlässig sind deine Wege,
du König der Völker.

In Vorfreude auf den nächsten Regenbogen über Ellefeld 

Ihr Pastor J.-E. Neels

Bahnhofstraße 9 in 08236 Ellefeld 
Tel: 03745/6088 www.emk-ellefeld.de

Sonntag, 06.11. 09.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst 
Samstag, 12.11. 18.00 Uhr Magical Musik - Classic Brass Konzert 
Sonntag, 13.11. 09.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst 
Buß- und Bettag, 
16.11.

10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in der 
Christuskapelle Werda
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Sonntag, 20.11. 09.00 Uhr Gedächtnisgottesdienst & Kinder-
gottesdienst mit Feier des Heiligen 
Abendmahls 

Sonntag, 27.11. 09.00 Uhr Gottesdienst & Kindergottesdienst 

Jugendkreis: freitags, 19.00 Uhr 
im Jugendkeller

Bläserchor donnerstags, 19.00 Uhr 
Seniorenkreis Dienstag, 29.11., 15.00 Uhr, Adventsfeier
Bibelgespräch in 
Falkenstein mittwochs, 09.30 Uhr
Friedensgebet jeden Montag, in der Lutherkirche, 18.30 Uhr 
Chorübung Singkreis dienstags, 19.00 Uhr
Regenbogenkids Mittwoch, 09.,23.11. um 16.00 Uhr 
1.-5. Klasse auf dem Grundstück Schillerstraße 

Bitte Information zum Schuljahresbeginn 
beachten. 

Kirchlicher Unterricht in Auerbach, Rathenaustraße 5
6.-8. Klasse Mittwoch, 02.,30.11. um 16.30 Uhr 

Bitte Information zum Schuljahresbeginn 
beachten. 

Sa, 12 Nov 2022 - 18:00 Uhr
Ev.-meth. Auferstehungskirche

Bahnhofstraße 9

Ellefeld

CLASSIC 
BRASS

Jürgen Gröblehner  

Magical Music

Der Eintritt zum Konzert ist frei.
Um einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten wird gebeten.

Veranstalter: Ev.-meth. Auferstehungskirche Ellefeld
Info-Tel. 03745-6088, Pastor Jörg-Eckbert Neels

Pfarramt: R.-Schumann-Straße 22 in 08236 Ellefeld
Tel.: 03745/5261 www.lutherkirche-ellefeld.de

Mittwoch, 02.11. 19.00 Uhr Bastelkreis 
Freitag, 04.11. 19.00 Uhr Ökumenische Taizéandacht

Sonntag, 06.11. 10.00 Uhr Gottesdienst 
mit Dank an Ehrenamtliche 

Montag, 07.11. 18.30 Uhr Friedensgebet
Freitag, 11.11. 17.30 Uhr Martinstag, Laternenumzug 

zur Kirche, 
Treffpunkt: Pfarrhaus 

Sonntag, 13.11. 10.00 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus 
Montag, 14.11. 18.30 Uhr Friedensgebet 
Mittwoch, 16.11. 10.00 Uhr Abendmahlgottesdienst zum 

Buß- und Bettag im Pfarrhaus 
Donnerstag, 17.11. 14.00 Uhr Seniorenkreis im Pfarrhaus 
Sonntag, 20.11. 10.00 Uhr Ewigkeitssonntag, Gottesdienst 

mit Gedenken der verstorbenen 
Gemeindemitglieder 

Montag, 21.11. 18.30 Uhr Friedengebet 
Sonntag, 27.11. 17.00 Uhr Abendgottesdienst Ankerplatz für 

Familien am 1. Advent 
Montag, 28.11. 18.30 Uhr Friedensgebet 

Zwergenkirche montags, 08.00 Uhr
dienstags, 08.15 Uhr 
in der Kinderwelt Ellefeld 
(außer in den Ferien)

Christenlehre / 
Kinderkirche

mittwochs, 14.15 Uhr 
(außer in den Ferien)

Posaunenchor mittwochs, 18.30 Uhr in der Kirche
Kükenkreis 09. und 23.11. um 15.45 Uhr im Pfarrhaus
Junge Gemeinde 08. und 22.11. um 18.00 Uhr 
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Südstraße 15 in 08236 Ellefeld
Tel.: 0173/1844483 www.lkg-ellefeld.de

Dienstag, 01.11. 19.30 Uhr Bibelgespräch
Sonntag, 06.11. 10.00 Uhr Family Day "Begegnungen #2k22"
Dienstag, 08.11. 19.30 Uhr Bibelgespräch Frauen und Männer

Sonntag, 13.11. 10.00 Uhr Bezirksgemeinschaftsstunde in 
Wernesgrün

Montag, 14.11. 19.30 Uhr Bezirks-Frauengebetskreis
Dienstag, 15.11. 19.30 Uhr Bibelgespräch
Samstag, 19.11. 19.00 Uhr Bezirksjugendabend LKG Hammer-

brücke
Sonntag, 20.11. 14.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Dienstag, 22.11. 19.30 Uhr Bibelgespräch
Sonntag, 27.11. 14.30 Uhr Gottesdienst
Dienstag, 29.11. 19.30 Uhr Bibelgespräch

Friedensgebet in der
montags, 18.30 UhrLutherkirche

Time For Kids sonntags, 10.00 Uhr zum FamilyDay
(für Kinder ab 3 Jahren) 06.11.
Jugendstunde samstags, 19.00 Uhr

Gartenstraße 19 in 08223 Falkenstein
Tel.: 03745/751475 www.kirche-im-laden.de 

Weihnachten im Schuhkarton:
Kartonabgabe bis 15.11.2022 
Mo bis Do  15.00 – 17.30 Uhr 
Lebensmittelannahme für Brotkorb:
donnerstags 15.00 – 17.30 Uhr 
Zum Brotkorb:
Abgabe von Grundnahrungsmitteln an Bedürftige. 
freitags  12.00 – 14.00 Uhr 
Teestube:
Gespräch; Mini-Bibliothek und Gebetsanliegen; Biete-Suche-Tafel; für 
Flüchtlinge: Deutsch lernen 
Mo bis Mi 15.00 – 17.30 Uhr 
Mutti-Kind-Kreis:
Bitte anmelden (03745/7478564), da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
dienstags 09.00 – 11.00 Uhr 
Basteln für Erwachsene:
Mittwoch, 09.11.  18.30 – 20.00 Uhr 
Teelichtstern 
Bitte anmelden: 03744/211257 oder 03745/751475.
Handarbeiten – Erwachsenen: 
Montag, 14.11. 19.00 – 21.00 Uhr 
für Anfänger und Fortgeschrittene 
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Pfarramt: Am Lohberg 2 in 08223 Falkenstein
Tel.: 03745/6721 www.heiligefamilie-falkenstein.de

Dienstag, 01.11. 17.00 Uhr Heilige Messe 
Mittwoch, 02.11. 09.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 06.11. 10.30 Uhr Heilige Messe 
Donnerstag, 10.11. 09.00 Uhr Heilige Messe mit Seniorenvormittag 
Samstag, 12.11. 18.30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 13.11. 09.00 Uhr Ökumenische GD
Sonntag, 20.11. 09.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 27.11. 10.30 Uhr Heilige Messe 

Werktagsgottesdienste
Donnerstag 09.00 Uhr Heilige Messe, vorher 08.30 Uhr 

Rosenkranz-Gebet
Freitag 08.30 Uhr Heilige Messe 

Glaubenstreff per Zoom
Donnerstag, 10.11. 19:30 Uhr Zugangslink auf der Homepage

Bitte informieren Sie sich über Änderungen sowie alle weiteren Gottes-
dienstzeiten und Veranstaltungen der Pfarrei St. Christopherus an den 
Aushängen und auf der Internetseite.

WAs sonst noch inteRessieRt

Mobile Sparkasse

Standort: 
jeden Dienstag 09.30 – 11.30 Uhr 
vor dem Architekturbüro Radüchel Hauptstraße 19 in Ellefeld 

25. Aktion Weihnachtsfreude
Dieses schöne Jubiläum wird überschattet vom Krieg in der Ukraine, 
der mit seinen Folgen auch die Unterkarpaten erreicht hat. Das Gebiet 
an der Grenze zu Ungarn gehört mit zu den ruhigsten Gegenden der 
Ukraine. Viele Flüchtlinge kommen deshalb in diese Region. Aber dort 
ist die Grenze der Belastbarkeit erreicht. Auf zwei Einheimische kommt 
ein Flüchtling aus den umkämpften Ostgebieten des Landes. Sie alle 
müssen versorgt werden. Dabei sind auch aus den Unterkarpaten viele 
Menschen vor allem nach Ungarn gegangen. Die zuhause Gebliebenen 
stöhnen unter der andauernden Belastung und sehnen sich nach Au-
genblicken der Ruhe und des Erholens. 

Auch der siebenjährige Bence aus dem beschaulichen Dorf Halábor 
ahnte im letzten Jahr nicht, dass er schon wenige Monate später die 
Wirren eines Krieges wird erleben müssen. Auch in seinen Ort sind 
Flüchtlinge gekommen und Frauen und Kinder weggegangen. 
Keiner weiß, wie lange der Krieg mit all seinen Folgen noch dauern 
wird. Niemand kann sagen, wie sich die Zahl der Flüchtlinge entwickeln 
wird, wie viele auch wieder in ihre Herkunftsorte zurück gehen. Für uns 
ist die Weihnachtspäckchenaktion in diesem Jahr eine „Gleichung mit 
vielen Unbekannten“. 

Aber eins ist sicher: Wir werden mit Ihrer Hilfe auch in diesem Jahr die 
Kinder beschenken, die Jungen und Mädchen aus den Unterkarpaten 
und die Flüchtlingskinder aus den Städten wie Kiew, Charkiw oder Do-
nezk und den vielen unbekannten Dörfern und Kleinstädten im Kriegs-
gebiet.
In bewährter Weise sammeln wir die Spenden und bringen das Geld in 
die Ukraine. Unsere Partner in den Gemeinden der Reformierten Kirche 
der Unterkarpaten kaufen die Geschenke. Liebevoll und mit viel Enga-
gement packen sie Päckchen für Päckchen und verteilen sie an die Kin-
der.
Die Situation in diesem Jahr stellt uns alle vor besondere Herausforde-
rungen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir flexibel darauf 
reagieren müssen. Das Wichtigste ist jedoch, dass die Jungen und Mäd-
chen zu Weihnachten ihr Geschenk in Händen halten und wenigstens 
für einen Augenblick den Krieg vergessen können. Wir alle hoffen auf 
ein friedliches Christfest und
bitten Sie wieder sehr herzlich um Ihre Unterstützung für unsere Aktion 
„Weihnachtsfreude“!

Ihre Spende erbitten wir auf das Konto des Hilfsvereins bei der Spar-
kasse Vogtland 

IBAN: DE57 870 580 00 381 20 10 908
Kennwort: WEIHNACHTSFREUDE
Informationen unter: www.hvu-online.de

Entdeckertour zum Wildgehege
Wanderung für Familien
am 19.10.2022 um 14:00 Uhr

Treffpunkt:
Sportplatz Ellefeld
(Parkplatz Jahnstraße 12)

• geführter Rundweg (ca. 3,5 km)
• geeignet für Familien mit Kindern ab ca. 5 Jahren
• Wege nicht kinderwagengerecht
• Verpflegungspunkt mit kleinem Snack

Anmeldung in der Familienberatung: 
03744 / 831260

Der nächste Ellefelder Bote erscheint 
am 08.11.2022
Annahmeschluss für 
redaktionelle Beiträ-
ge ist der 28.10.2022

Wenn Sie den Ellefelder Bote gern als Mail erhalten möchten, 
dann schicken Sie uns eine Nachricht an: gemeinde@ellefeld.de

EllEfEldEr BotE
Amts- und InformAtIonsBlAtt

Gemeinde Ellefeld
Vogtlandkreis

dIEnstAg, 9. August 2022 nummEr: 08/2022

rAssEkAnInchEnvErEIn

fotos: gEmEIndEvErwAltEung
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Alberter & Kollegen
95028 Hof, Plauener Straße 8
Tel. 09281 / 72400
Email: info@alberter.de
 www.alberter.de

R E C H T  &  S T E U E R

Fragen oder
Probleme

im Mietrecht

Außenstellen in:
Auerbach (Tel. 03744/25010)
Helmbrechts (Tel. 09252/228)
Münchberg (Tel. 09251/8151)
Plauen (Tel. 03741/70010)

Wir helfen Ihnen gerne!

Kfz-Meisterbetrieb
Karosserieinstandsetzung
TÜV – ASU täglich
Reifendienst
Autolack-Service
Mietwagen
Neu- und Gebrauchtwagen
Berge- und Abschleppdienst
Inspektion
Klimaservice
Motordiagnose

GmbH

Kfz-Meisterbetrieb
Karosserieinstandsetzung
TÜV – ASU täglich
Reifendienst
Autolack-Service
Mietwagen
Neu- und Gebrauchtwagen
Berge- und Abschleppdienst
Inspektion
Klimaservice
Motordiagnose

GmbH

Ausstattung: 2-Zonen-Klimaautomatik, ABS, 
Abstandstempomat, Abstandswarner, Alarm-
anlage, Ambiente-Beleuchtung, Android Auto, 
Apple CarPlay, Armlehne, beheizbares Lenkrad, 
Berganfahrassistent, Bluetooth, Bordcomputer, ESP, 
Einparkhilfe (vorne, hinten), elektr. Fensterheber, 
elektr. Seitenspiegel, elektr. Wegfahrsperre, Frei-
sprecheinrichtung, Garantie, Geschwindigkeitsbe-
grenzer, Induktionsladen für Smartphones, Innen-
spiegel autom. abblendend, Iso� x, LEDScheinwerfer, 
LED-Tagfahrlicht, Lederlenkrad, Lichtsensor, Multi-
funktionslenkrad, Navigationssystem, Nebelschein-
werfer, Nichtraucher-Fahrzeug, Notbremsassistent, 
Notrufsystem, Radio (Radio DAB), Regensensor, 
Reifendruckkontrolle, schlüssellose Zentralverrie-
gelung, Servolenkung, Sitzheizung, Sommerreifen, 
Sprachsteuerung, Spurhalteassistent, Touchscreen, 
Traktionskontrolle, USB, Verkehrszeichenerkennung, 
volldigitales Kombiinstrument, WLAN / Wi�  Hot spot, 
Winterpaket, Zentralverriegelung mon. Rate:   299,- €

Unser Finanzierungsangebot:
Anzahlung:  11.000,00 €
Gesamtlaufzeit:  72 Monate
e� . Jahreszins:  2,99 %
Ballonrate 16.477,03 €

inkl. MwSt. (MwSt. ausweisbar)

44.226 € 

5 km, 150 kW (204 PS), Elektro, Grau, 
Verfügbarkeit: Sofort, 5 Sitzplätze, 
Umweltplakette: 4 (Grün), Euro6d,  
Türen: 4/5, Automatik

Limousine - Neufahrzeug

Volkswagen ID.3 Pro
- Performance Wärmepumpe, prämienfähig -

Kraftsto� verbr. komb.: 17,1 kWh/100 km, CO-Emissionen kombiniert: 
0 g/km

Dieses ist ein unverbindliches, freibleibendes Angebot Ihrer 
Santander Consumer Bank AG, Bonität vorausgesetzt.

 03944 - 36160   
www.wm-aw.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

Mundartliches 
Wörterbuch

Mundartliches aus dem Vogtland
Sieglinde Röhn

Sieglinde Röhn:

„Mundartliches aus dem Vogtland“

Der Gebrauch der vogtlän-

dischen Mundart wird im-

mer seltener. Im ländlichen 

Raum kommen mundart-

liche Wörter vor allem bei 

älteren Leuten im täglichen 

Sprachgebrauch noch vor. 

Da immer mehr Menschen 

in anderen Regionen Arbeit 

finden, wird der vogtlän-

dische Dialekt nach und 

nach verdrängt. Deshalb 

hat Frau Sieglinde Röhn 

mundartliche Wörter und 

Ausdrücke aus dem Kern-

vogtländischen gesammelt 

und aufgeschrieben.

erhältlich bei:

Falkensteiner Buchhandlung 
Inh. Bärbel Möckel, Schloßstraße 5, 

Falkenstein/Vogtl., Telefon: 03745 5289

oder direkt beim Verlag bestellen:

PCC (Printhouse Colour Concept)
Inh. Helko Grimm, Dorfstr. 6, 08539 Rosenbach/V. 

OT Fasendorf, Telefon: 037431 24 37 88

Ihr Werbemedium vor Ort!
Anzeigenschaltung unter: Tel. 03 74 31 / 24 37 88

E-Mail: print@pccweb.de
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IHRE HÖREXPERTEN IN AUERBACH | REICHENBACH | TREUEN

Als erfahrene Hörakustiker im 
Vogtland wissen wir, welche 
Leistungsanforderungen ein 
modernes Hörsystem erfüllen 
kann und � nden das passende 
Modell für Ihren individuellen 
Anspruch. Dabei haben wir uns 
auf die fast unsichtbaren Im-
Ohr-Hörgeräte spezialisiert, die 
besonders dezent und ästhe-
tisch sind. Wir führen natürlich 
auch alle Arten von Hinter-Ohr-
Geräten – mit und ohne Akku.

Bei fehlender, eingeschränkter 
Mobilität oder im Krankheitsfall 
kommen wir auch zu Ihnen nach 
Hause und führen dort die Hör-
kraftmessung, Auswahl des Hör-
geräts und die Anpassung durch. 
Bei uns können Sie natürlich ver-
schiedene Hörsystem-Modelle 
unterschiedlicher Hersteller un-
verbindlich, kostenfrei und ohne 
zeitliche Beschränkung probe-
tragen.
www.hoerwelt-minnerop.de 

HÖRWELT MINNEROP: 
SPEZIALISTEN FÜR IM-OHR-SYSTEME  
MIT HAUSBESUCHSSERVICE 

100 € HÖRGERÄTE-GUTSCHEIN*

PREMIUMHÖRANALYSE
KOSTENFREIES
PROBETRAGEN
eines WIDEX Im-Ohr-Hörsystems 
mit modernster Technologie für eine 
herausragende Klangqualität und 
ein ausgezeichnetes Sprachverständnis.

DES DEZENTEN MINI-DES DEZENTEN MINI-DES DEZENTEN MINI-

HÖRSYSTEMSHÖRSYSTEMSHÖRSYSTEMS
VONVONVON

*Aktion gültig bis 31. Dezember 2022 – anrechenbar 
auf den privaten Eigenanteil ab einer Zuzahlung von 
500 € für gesetzlich Versicherte bei Vorlage einer 
ohrenärztlichen Verordnung, ausgenommen gesetzliche 
Zuzahlung von 10 € pro Ohr. 
Privatversicherte erhalten 100 € Nachlass ab einem 
Verkaufspreis von 1200 €.

Anzeige

Königstraße 4
08233 Treuen
Tel.: 037468.582250 

Bahnhofstraße 8 
08468 Reichenbach
Tel.: 03765.5252888

Hörwelt Minnerop
Inh. Doreen Minnerop
Bebelstraße 10 
08209 Auerbach
Tel.: 03744.212505 

ISABEL LUDWIG
Geschäftsführerin

Tag und Nacht für Sie erreichbar!

Pfarrgasse 3, 08209 Auerbach
www.bestattungen-auerbach.de

BESTATTUNGEN + TRAUERHILFE 
Telefon 03744 21 23 77
Mobil 0173 5 19 68 22
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DIE APOTHEKE FÜR UNTERWEGS. – Mit unserer LINDA Apotheken-App können Sie Medi-
kamente oder andere Waren unseres Apothekensortiments online zur Abholung reservieren, 
Medikamente verwalten, Notdienstapotheken suchen und vieles mehr. Apotheken-App gratis 
installieren, PLZ „08236“ eingeben und „Löwen-Apotheke“ auswählen und los geht´s.

Ihr Partner in allen Fragen rund um das Arzneimittel.

Apotheker Daniel Mädler

Nutzen Sie unseren Online - Service - rund um die Uhr!
Unser Team steht Ihnen mit professioneller Beratung zur Verfügung und freut sich auch auf Ihren Besuch

in der Löwen Apotheke, Schulstraße 1, 08236 Ellefeld
Telefon: (03745) 6007, E-Mail: info@loewen-apotheke-ellefeld.de.

Sie erhalten für den Umsatz mit freiverkäuflichen und 
apothekenpflichtigen, nicht-rezeptpflichtigen Arzneimit-
teln sowie dem apothekenüblichen Ergänzungssortiment 
bei uns als LINDA Apotheke PAYBACK Punkte!

Wir bieten Ihnen weiterhin an:
· Homöopathische Beratungen · Versorgung mit Trink- und Sondennahrung

· professionelles Wundmanagement · patientenindividuelle Medikamentenverblisterung u.v. m.

www.gebaeudereinigung-steiner.de

Haupstraße 105 · 08209 Auerbach OT Rebesgrün
Trieber Straße 5a · 08239 Unterlauterbach
E-Mail: gebaeudereinigung-steiner@t-online.de

Ihr Werbemedium vor Ort!

Anzeigenschaltung unter: 
Tel. 03 74 31 / 24 37 88

E-Mail: print@pccweb.de
Ansprechpartnerin: Doreen Karl

EllEfEldEr BotE
Amts- und InformAtIonsBlAtt

Gemeinde Ellefeld
Vogtlandkreis

dIEnstAg, 13. sEptEmBEr 2022 nummEr: 09/2022

WIllkommEn In dEr schulE

QuEllE: fototEAm oElsnItz


